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 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 06.06.2001

Rechtssatz

Die Verp,ichtungen nach §§ 4 und 5 ASchG betre2end die Ermittlung und Beurteilung der Gefahren auf einer

Arbeitsstelle sowie das schriftliche Festhalten der Ergebnisse dieser Ermittlung und der Maßnahmen zur

Gefahrenverhütung tre2en den Arbeitgeber. Bei einer Überlassung von Arbeitskräften nach § 9 Abs 1 und Abs 2 ASchG

ist jene Person Arbeitgeber, die die überlassenen Arbeitskräfte auf der betre2enden Arbeitsstelle beschäftigt, also dort

zur Arbeitsleistung einsetzt. Daher ist der Überlasser der Arbeitskräfte, welcher die Arbeitnehmer zur Arbeitsleistung

an den Beschäftiger verpflichtet hat, für die Einhaltung der erwähnten Bestimmungen nicht verantwortlich.

Schlagworte

Arbeitgeber überlassen Evakuierung Verantwortlichkeit

Quelle: Unabhängige Verwaltungssenate UVS, http://www.wien.gv.at/uvs/index.html
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